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BÜRGERSCHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
Drucksache 19/2690
19. Wahlperiode







7. April 2009
Schriftliche Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Gunnar Eisold (SPD)
Betr.: Instandsetzung von Radwegen in Langenhorn, Fuhlsbüttel, Ohlsdorf, Groß Borstel und Alsterdorf
Zahlreiche Radwege in Langenhorn, Fuhlsbüttel, Ohlsdorf, Groß Borstel und Alsterdorf befinden sich in einem desolaten Zustand. Die Radwegebenutzungspflicht wurde aus diesem Grund für einige Strecken aufgehoben. 
Antwort des Senats

auf die Schriftliche Kleine Anfrage

des Abgeordneten Gunnar Eisold
- Drucksache 19/2690 -

Ich frage den Senat:

1. Welche Radwege sind in den Stadtteilen Langenhorn, Fuhlsbüttel, Ohlsdorf, Groß Borstel und Alsterdorf seit 2000 grundsaniert oder neu angelegt worden? 

1.1. In welcher Breite und mit welcher Pflasterung wurden diese Radwege hergestellt?
Zu 1.:
In den Stadtteilen wurden seit 2000 folgende Radwegemaßnahmen geplant und weitgehend umgesetzt:
	Straßenzug
	Abschnitt
	Breite

[m]
	Pflasterung

[cm]

	Alsterkrugchaussee
	Lüttkoppel bis Ratsmühlendamm
	Gemeinsamer Geh- und Radweg
	50/50, graue Betonplatten

	Alsterkrugchaussee
	Deelböge bis Hindenburgstraße
	
	25/25, rotes Betonsteinpflaster

	Bebelallee
	Einmündungsbereich Wilhelm-Metzger-Straße
	1,125 1)
	25/25, rotes Betonsteinpflaster

	Foorthkamp
	Langenhorner Chaussee bis Gymnasium Langenhorn
	1,50
	25/25, rotes Betonsteinpflaster

	Hebebrandstraße
	Brambergbrücke und Tessenowweg
	1,50
	25/25, rotes Betonsteinpflaster

	Hindenburgstraße
	Rathenaustraße bis U-Bahn-Haltestelle Alsterdorf
	1,10 – 1,25 1)
	25/25, rotes Betonsteinpflaster

	Krohnstieg
	Niendorfer Straße bis Auf dem Felde
	1,50 – 2,00 2)
	25/25, rotes Betonsteinpflaster

	Sengelmannstraße 3)
	Suhrenkamp bis Hebebrand​straße
	1,50 – 2,00,
	25/25, rotes Betonsteinpflaster

	Tangstedter Landstraße

(Umgestaltung der Nebenfläche im Eingangsbereich des AK Heidberg, östl. Straßenseite)
	30 m nördl. Götkensweg bis 100 m nördl. Holitzberg 
	1,50
	25/25, rotes Betonsteinpflaster

	Weg beim Jäger

(nördl. Straßenseite)
	Spreenende bis Obenhauptstraße
	2,25 2)
	25/25, rotes Betonsteinpflaster


1) Die Herstellung des Radweges in Regelbreite (1,50 m) war hier aufgrund der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Breite der Nebenfläche nicht möglich.

2) In den Bereichen, in denen der Radweg eine Breite von ( 2,00 m aufweist, ist Zweirichtungsverkehr zugelassen.
3) In Teilabschnitten ist ein gemeinsamer Geh- und Radweg angeordnet (graue Gehwegplatten)

2. In welcher Höhe standen in den einzelnen Jahren von 2000 bis einschl. 2008 dem Bezirk Hamburg-Nord Mittel für den Ausbau und die Unterhaltung von Radwegen sowie zur Förderung des Radverkehrs zur Verfügung (bitte mit Angabe der Haushaltstitel und bei Rahmenzuweisung der Feinspezifikation)?
2.1. In welcher Höhe wurden in den einzelnen Jahren seit 2000 Mittel für den Ausbau und die Unterhaltung von Radwegen in den genannten fünf Stadtteilen aufgewandt, a) durch das Bezirksamt Hamburg-Nord, b) durch die Fachbehörde?

2.2. In welcher Höhe waren in den einzelnen Jahren von 2000 bis einschl. 2008 in Hamburg Mittel für den Ausbau und die Unterhaltung von Radwegen sowie für die Förderung des Radverkehrs veranschlagt (bitte mit Angabe der Haushaltstitel)?

Zu 2.:

Siehe Anlage. Die Unterhaltung erfolgte aus den zur Verfügung stehenden Betriebsmitteln. Eine Differenzierung nach einzelnen Stadteilen und Verkehrsflächenarten liegt nicht vor.
Zu 2.1 a):

Die zur Beantwortung benötigten Daten werden statistisch nicht erfasst. Zur Unterhaltung von Radwegen siehe Antwort zu 2.
Zu 2.1 b):

Die zuständige Behörde finanziert aus dem Haushaltstitel 6300.741.02 „Förderung des Radverkehrs“ die Baumaßnahme an der Tangstedter Landstraße. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von ca. 451 Tsd. € bereitgestellt worden. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen und abgerechnet. Zur Unterhaltung von Radwegen siehe Antwort zu 2.
Zu 2.2:

Für die Förderung des Radverkehrs wurden in den Haushaltsjahren 2000 bis 2008 folgende Haushaltsmittel eingesetzt:
	Titel

6300.
	Zweckbestimmung
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	
	
	Beträge in Tsd. €

	521.30
	Klimaschutzprogramm (Betrieb)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	154

	521.81 1)
	7 Mio. EUR Sonderprogramm „Beseitigung von Straßenschäden“ (Unterhaltung)
	-
	-
	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-

	741.02
	Förderung des Radverkehrs (Fachbehördenprogramm)
	923
	1.079
	866
	1.030
	651
	362
	331
	2.147
	1.800

	741.03
	Maßnahmen aus Ausgleichsbeträgen HBauO
	-
	-
	-
	-
	-
	106
	287
	1.850
	844

	741.15 1)
	18 Mio. EUR Sonderprogramm „Beseitigung von Straßenschäden“ (Invest.)
	-
	-
	1.400
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	741.30
	Klimaschutzprogramm (Invest.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	741.82
	Förderung des Radverkehrs (Rahmenzuweisung)
	1.039
	1.117
	348
	554
	550
	152
	-
	-
	-

	742.05
	Veloroute Eimsbüttel
	37
	-
	95
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	742.08
	Veloroutennetz
	783
	2.229
	1.267
	197
	11
	118
	168
	-
	-


1) nur die laut Drucksache für Fahrradförderung zweckgebundenen Anteile

Ergänzend zu den genannten Haushaltstiteln werden die Belange des Radverkehrs auch im Rahmen vieler Straßenbaumaßnahmen (z. B. Neu-, Um- und Ausbau / Grundinstandsetzungen / Erschließungen) mit berücksichtigt. Die hier eingesetzten Haushaltsmittel sind in der Tabelle nicht ausgewiesen. Zur Unterhaltung von Radwegen siehe Antwort zu 2.

3. Für welche Radwege wurde in den genannten Stadtteilen seit 2004 die Radwegebenutzungspflicht aufgehoben?

3.1. In welchen Fällen waren bzw. sind Klagen vor Gericht gegen die Radwegebenutzungspflicht anhängig?

Zu 3.:

Die zur Beantwortung benötigten Daten werden nicht gesondert statistisch erfasst. Eine Einzelfallauswertung ist in der für die Beantwortung einer Schriftlichen Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit mit vertretbarem Verwaltungsaufwand nicht möglich. Im Übrigen siehe Drucksache 19/1164.
Zu 3.1:

Klagen im Sinne der Fragestellung waren und sind nicht anhängig.
Anlage zu 2.

	HJ
	FiPo
	Bezeichnung
	Haushalts-soll1) [€]
	Anweisung / 
Ausgabe [€]
	Bemerkung

	2000
	01.5.1530.741.52
	RZ- Förderung des Radverkehrs 
	124.774,92
	125.004,70
	Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit mit 742.51 zum Ausgleich des Differnzbetrages

	 
	06.0.6300.741.02
	ZZ- Förderung des Radverkehrs
	37.492,38
	11.109,34
	 

	 
	01.5.1530.535.12
	RZ- Betriebsausgaben für öffentl. Straßen und Wege Zi. 7) Geh,-Radweg- u. Bankettflächen
	 
	304.609,46
	Globale Zuweisung Reviere

	2001
	01.5.1530.741.52
	RZ- Förderung des Radverkehrs 
	115.551,97
	117.630,44
	Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit mit 742.51 zum Ausgleich des Differnzbetrages

	 
	06.0.6300.741.02
	ZZ- Förderung des Radverkehrs
	72.251,62
	42.037,27
	 

	 
	01.5.1530.535.12
	RZ- Betriebsausgaben für öffentl. Straßen und Wege Zi. 7) Geh,-Radweg- u. Bankettflächen
	 
	360.751,42
	Globale Zuweisung Reviere 

	2002
	01.5.1530.741.52
	RZ- Förderung des Radverkehrs 
	73.000,00
	61.319,81
	 

	 
	06.0.6300.741.02
	ZZ- Förderung des Radverkehrs
	55.649,54
	55.649,54
	 

	 
	01.5.1530.535.12
	RZ- Betriebsausgaben für öffentl. Straßen und Wege Zi. 7) Geh,-Radweg- u. Bankettflächen
	 
	308.431,58
	Globale Zuweisung Reviere 

	2003
	01.5.1530.741.52
	RZ- Förderung des Radverkehrs 
	84.680,19
	8.885,80
	 

	 
	06.0.6300.741.02
	ZZ- Förderung des Radverkehrs
	86.014,94
	85.690,10
	 

	 
	01.5.1530.535.12
	RZ- Betriebsausgaben für öffentl. Straßen und Wege Zi. 7) Geh,-Radweg- u. Bankettflächen
	 
	251.099,93
	Globale Zuweisung Reviere 

	2004
	01.5.1530.741.52
	RZ- Förderung des Radverkehrs 
	148.794,39
	74.653,18
	 

	 
	06.0.6300.741.02
	ZZ- Förderung des Radverkehrs
	221.857,00
	96.982,28
	 

	 
	01.5.1530.535.12
	RZ- Betriebsausgaben für öffentl. Straßen und Wege Zi. 7) Geh,-Radweg- u. Bankettflächen
	 
	492.953,93
	Globale Zuweisung Reviere 

	2005
	01.5.1530.741.52
	RZ- Förderung des Radverkehrs 
	0,00
	0,00
	entfällt ab 2005 - Endabwicklung über 06.0.6300.741.02

	 
	06.0.6300.741.02
	ZZ- Förderung des Radverkehrs
	141.697,35
	141.697,35
	 

	 
	06.0.6300.741.03
	ZZ- Förderung des Radverkehrs
	3.000,00
	3.000,00
	Abwicklung neuer Maßnahmen 2005 der BSU

	 
	01.5.1530.535.12
	RZ- Betriebsausgaben für öffentl. Straßen und Wege Zi. 7) Geh,-Radweg- u. Bankettflächen
	 
	491.433,64
	Globale Zuweisung Reviere 

	2006
	06.0.6300.741.02
	ZZ- Förderung des Radverkehrs
	80.369,59
	80.369,59
	 

	 
	06.0.6300.741.03
	ZZ- Förderung des Radverkehrs
	0,00
	130.282,58
	Sonderprogramm Radwege

	 
	01.5.1530.535.12
	RZ- Betriebsausgaben für öffentl. Straßen und Wege Zi. 7) Geh,-Radweg- u. Bankettflächen
	 
	468.013,76
	Globale Zuweisung Reviere 

	2007
	06.0.6300.741.02
	ZZ- Förderung des Radverkehrs
	534.678,31
	534.678,31
	 

	 
	06.0.6300.741.03
	ZZ- Förderung des Radverkehrs
	923.324,07
	923.324,07
	Endabwicklung Sonderprogramm Radwege

	 
	01.5.1530.535.12
	RZ- Betriebsausgaben für öffentl. Straßen und Wege Zi. 7) Geh,-Radweg- u. Bankettflächen
	 
	399.643,40
	Globale Zuweisung Reviere 

	2008
	06.0.6300.741.02
	ZZ- Förderung des Radverkehrs
	209.748,63
	209.748,63
	 

	 
	06.0.6300.741.03
	ZZ- Förderung des Radverkehrs
	3.000,00
	3.000,00
	 

	 
	01.5.1541.535.12
	RZ- Betriebsausgaben für öffentl. Straßen und Wege Zi. 7) Geh,-Radweg- u. Bankettflächen
	 
	444.013,84
	Globale Zuweisung Reviere 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Zuweisung einschl. zur Verfügung stehender Haushaltsreste

	
	
	
	
	
	

	RZ = Rahmenzuweisung,
	ZZ = Zweckzuweisung
	HJ = Haushaltsjahr
	FiPo = Finanzposition
	


